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1. (1)Im Geltungsbereich (§ 1) dieses Gesetzes ist jede

1. 1.unmittelbare Diskriminierung (§ 3 Abs. 1),

2. 2.mittelbare Diskriminierung (§ 3 Abs. 2) und

3. 3.Belästigung (§ 3 Abs. 3)von natürlichen Personen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion,

der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität

und des Geschlechts, insbesondere auch auf Grund von Schwangerschaft und Elternschaft, sowie die

Anstiftung einer Person zu solchen Diskriminierungen verboten. Weiters ist im Geltungsbereich (§ 1) dieses

Gesetzes auch jede sexuelle Belästigung (§ 3 Abs. 4) und die Anstiftung einer Person zu einer sexuellen

Belästigung verboten.

2. (2)Behinderung im Sinne des Abs. 1 ist jede Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen

oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als

voraussichtlich sechs Monaten.

3. (3)Das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 ist auch auf Personen anzuwenden, die wegen eines bei einem

Angehörigen oder einer Angehörigen vorliegenden, in Abs. 1 genannten Merkmales diskriminiert werden.

4. (4)Als Angehörige gemäß Abs. 3 gelten Verwandte in gerader Linie, Wahl-, Pflege-, Stief- und Schwiegerkinder,

Wahl-, Pflege-, Stief- und Schwiegereltern, Geschwister sowie in Ehe, in verschieden- oder gleichgeschlechtlicher

Lebensgemeinschaft oder in eingetragener Partnerschaft lebende Personen, sowie Kinder der Person, mit der

eine Person gemäß Abs. 3 in eingetragener Partnerschaft oder in verschieden- oder gleichgeschlechtlicher

Lebensgemeinschaft lebt.

5. (5)Unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen sowie die Anstiftung dazu sind auch gegenüber juristischen

Personen verboten, wenn solche Diskriminierungen gegenüber deren Mitgliedern, Gesellschafterinnen und

Gesellschaftern oder Organen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der juristischen Person auf Grund eines in

Abs. 1 genannten Merkmales erfolgen.

6. (6)Die Abs. 1 bis 5 gelten nicht für unterschiedliche Behandlungen auf Grund der Staatsangehörigkeit, sofern

diesen unterschiedlichen Behandlungen nicht Vorschriften der Europäischen Union über die Gleichstellung von

Unionsbürgerinnen und -bürgern und von Drittstaatsangehörigen entgegenstehen.

7. (7)Eine Ungleichbehandlung auf Grund eines in Abs. 1 genannten Merkmales ist dann keine Diskriminierung,

wenn das betreffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der

Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung bildet und

es sich dabei um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. Eine

Ungleichbehandlung auf Grund eines in Abs. 1 genannten Merkmales ist weiters dann keine Diskriminierung,

sofern sie objektiv und angemessen sowie durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt ist und die Mittel

zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich sind.
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